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Bon größter 2Bi<htigfeit, SBert unb Berwenbung ber
SRetaEe ift ba§ Behalten berfetben an ber Suft. die
meiften ERetaEe erfahren bei längerem Stegen an ber
Suft, befonberS an feuchter Suft, eine für tectjriif^e groecfe
fe£>r nngünftige Beränberung. ©ie oerlieren ©lanj unb
$arbe nnb überreifen fid) an ber Oberfläche mit einer
@<f)ic§t eineê mehr ober weniger loderen ©toffeS, ber
admäpdj immer weiter bringt unb unter Umftänben
baS ganje SRetaE oerjebrt. diefe Beränberung beruht
barauf, baß [ich biefe SRetalle mit bem ©auerftoff ber
Suft p neuen ©toffen, fogenannten Dçpben (©auerftoff»
oerbinbungen), oereinigen, bie bie erwähnten ungünfiigen
©igenfdffaften befi^en.

der befanntefte Borgang biefer Art ift baS Soften
beS ©ifenS. der ©ifenroft ift eine foldfje Berblnbung
beS ©ifenS mit ©auerftoff, ift alfo ein ©ifenojpb. Tupfer
bilbet auf biefelbe Sßßetfe ©rünfpan; Blei, baS tn reinem
3uftanbe l)ett unb glänjenb ift, wirb fcfyon bei furjem
Siegen an ber Suft blinb unb trübe, ebenfo auch Alu»
minium, bas, weil es eben immer ojpbiert ift, faft nur
all mattgraueS SRetaE befannt ift, obwohl eS auf frifctjem
©pnitt ebenfo bell unb glänzenb ift wie Silber, ein
AuSfeben, baS fid) unter ber ©tnwirfung ber Suft jebodf
Ipon in turner geit oerliert. ©anj ähnlich oerbält ftdh

auch baS 3f. Nidel, ein bem ©ifen fehr ähnliches
SRetaE, bilbet ebenfo wie btefeS ein rofiaplicIfeS Dpjb,
wenn auch nicht fo leicht wie ©ifen. ©e|r begünftigt
wirb bie Djtjbation ber SRetaEe buret) geuebtigfett.
3Bähxenb beifplelSweife baS gewöhnlidhe ©ifen in trodener
Suft unoeränbert bleibt, roftet eS bei ©egenwart oon
SBaffer ober in feuchter Suft fehr fd>neH unb ftarf, unb
ba bie Suft immer £feud)tig!ett enthält, ift baS ©ifen
aud) faft immer bem Noften ausgefegt. die No ft o er»
bütung ift baber etne ber wicljtigften Aufgaben ber
©ifenteepif unb ift nabep ein eigener $meig ber SDBiffen»

fchaft unb dedjnif geworben. die SRittel, um baS ©ifen
oor Noft p fd)üben, hefteten in ber ^auptfadje barin,
baß baS ©ifen mit einem bid)t anbaftenben SHnftrich ober
Überpg oerfeben wirb, ber baS SRetaU oon ber Suft
abfcbließt, unb fo bie ©tnwirfung beS ©auerftoffeS auf baS
SRetaE unb bamit baS Soften besfelben oerbinbetn foH.

Auel) baS 3tof ojpbiert, febodj tn anberer üßetfe wie
baS ©ifen. SBäbrenb bei letzterem ber Noft, nadbbem
er einmal angefangen bat, immer tiefer tn baS SRetaE

einbringt unb btefeS unter Umftänben ganj auffreffen
fann, befdjränft fid) bie Djgbation beS 8tnf§ lebiglich
auf bie Oberftädhe. diefe Drpbfcbicbt, bie auch nur ganj
bünn unb oon mattem "grauem AuSfeben ift, fdbübt ba§
barunter liegenbe SRetaE oor weiterer Djpbation, fo baß
baëfgtnï burdb bte ©tnwirfung ber Suft niemals erbeb»

lid) gefchäbigt werben fann. diefe wertootte ©igenfpaft
beS 3inf§ benu^t man, um baS ©ifen oor Noft p
fd)üben. daS gefehlt, inbem baS ©ifen auf galoanifdbem
SBege mit einer ©chid)t 3tof überwogen wirb. dtefe
3inff<bid)t ojcpbiert jwar an ibrer Oberfläche, unter biefer
bleibt baS 3inf jebod) unoeränbert unb fd)üt)t babureb
ftch unb pgleid) aud) baS ©ifen oor bem 3"tritt unb
ber fd)äblid)en ©tnwirfung ber Suft. derartiges ©ifen
beißtfoerjinfteS ober galoanifierteS ©ifen. die SSerjin»

fung ift eines ber beften unb bauerbafteften 3îoft)d)Ub=
mittel beS' @ifenS. (gortfe^ung folgt.)

Sie 3nkfäiffer bts eibg. KrBeitsamtes. •

(ftorrefponbenj.)

Unter bem ditel „Qnbejfragen" baben wir fürjlidb
auf bie oerfd)iebenen öffentlichen unb prioaten ïeue»
rungSberedjnungen biogewiefen *) unb erwähnt, baß ade

*) 58erg,t. „Sttuftr. fdjroetj. ganbroetferpeitung" Str. 26/1923.

Beregnungen, mit 3luSnabme berjenigen beS ftatiftifchen
9lmteS ber ©tabt Bern ziemlich genau überetnftimmen
mit ben ©rbebungen beS eibgen. Arbeitsamtes. Unter
bem drude ber Kriegs» unb 9iad)frieg§jeit bat bie re4»

nerifdhe ©rfaffung ber SeuerungSbewegung aUgemeinfteS
Qntereffe erlangt unb eS bürfte beSbalb für weitefte
Greife oon ^ntereffe fein, p wiffen in welker SGßeife

unb auf welken ©runblagen baS eibgen. Arbeitsamt
feine Berechnungen burdjfübrt. ©ine begrüßenswerte
darfteüung hierüber enthält 9îr. 8 beS ©dbweij. Arbeits»
marfteS.

I. AUgemeiiteS.
®ie oom eibgen. Arbeitsamt berechnete Qnbejjiffer

erfaßt bie Ausgaben für Nahrungsmittel, Brenn» unb
Seu^tftoffe unb Befleibung. ®ie Berechnung erfolgt in
ber SSßeife, baß bie Soften beS auS ^auShaltungSrech»
nungen ermittelten tatfächlithen BerbraudjS oom Qabre
1920 p ben greifen fufjeffioer 3eitperioben ermittelt
werben. ®aS ©chwergewidbt ber Beregnung liegt in»

beffen nicht auf ben beregneten abfoluten Ausgaben in

granfen, fonbern auf ber oerhältniSmäßigen Beränberung
gegenüber einem beftimmten seitlichen AuSgangSpunft.
®te 3ngrnnbelegung tatfädblidjer BerbrauchSmengen hat
lebigltch ben 3n>ed, bie B^^bewegung im Anfdjluß an
bie tatfädhliche SebenSbaltung beftimmter fojialer ©djiebten

ju oerfolgen. @S foH alfo nid)t berechnet werben, wie»

otel eine ffamilie tatfächlich ausgeben muß, fonbern
lebiglidh ber datfadje Nennung getragen werben, baß
ben einzelnen SBaren für bie SebenSbaltung eine oer»

fchiebene Bebeutung pfommt. ®ie berechneten Ausgaben
ftnb baber weber als abfoluteS ©jiftenjminimum aufju»
faffen (b. b- als tatfäcblicp Untergrenje beS Berbraud)!),
nodh als relatioeS (fojialeS) ©jiftensmtnimum (Unter»

grenje für eine ftanbeSgemäße SebenSbaltung). SBefentlich

ift lebiglich, baß bie ber Berechnung pgrunbe gelegten

BerbrauchSmengen in einem ber SBirflichfeit annäljernb
entfprechenben BerbältniS peinanber flehen. ®ie abfo»

lute ©röße ber SRengen fpielt feine Nolle : eine Berbop»
pelung aller SRengen hätte ebenfowenig eine Beränbe»

rung ber Qnbejjiffer pr fÇolge, wie eine Nebuftion aller

SRengen auf bie fpätfte. ®er Berfchiebenbeit ber tat»

fädhlichen Berbältniffe wirb in fummarifrißer Sßeife bureb

bie Berechnung je einer befonbern Qnbejjiffer für brei

oerfchtebene BerufSfchichten : Beamte unb Angeftelite, ge»

lernte Arbeiter unb ungelernte Arbeiter Nennung ge»

tragen. $m übrigen fann bte Qnbegsiffer auf bie tat»

fachlich beftebenben inbioibueüen unb totalen Untertriebe
feine Nüdficht nehmen, ©te ift baber lebiglich ein durch'
fchnittSmaßftab ber oerhältniSmäßigen Beränberung ber

Äauffraft beSjenigen deilS beS ©infommenS, ber fût
Nahrungsmittel, Brenn» unb Seucbtftoffe unb Befletbung
aufgewenbet wirb.

II. die 3*&eyjiffer ber NahrungSfoften.
®te ©runblage ber Qnbepffer ber NabrungSfoften

bilben bie ©rbebungen über bie ^leinbanbelpreife ber

Nahrungsmittel, bie in ber legten SBoche etneS jeben

SRonatS in 33 ©emeinben burdbgefübrt werben, ©rße»

bunbSorgane finb in 3üridb unb Bafel bie ftatiftifebe"
Ämter, in ben übrigen ©emeinben bie ^ßolijetbebörben
unb anbere fommunate BermaltungSorgane. die ®t»

bebungen erfolgen auf ©runb eineS Fragebogens, i"

welchem bie einzelnen Artifel (inSgefamt 50) nadb 3lt|
unb Oualität genau umfebrteben finb. ©S werben forool'
bte Saben» als auch bte SRarftpreife erfragt, ^ür jeben

Artifel ift außer bem bäufigften ißreiS auch ber niebrigft«

unb ber bö<hf*e N^eiS p notieren, fobaß ftdh fûï,^
audb auf ben 9Rärften gebanbelten Nahrungsmittel
gefamt fedßS ^ßreiSnotierungen ergeben.

die BïeiSmelbungen ber ©rbebungSftetlen werben
Arbeitsamt einem mehrfachen ÄontroEoerfabren untrt'
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Von größter Wichtigkeit, Wert und Verwendung der
Metalle ist das Verhalten derselben an der Luft. Die
meisten Metalle erfahren bei längerem Liegen an der
Luft, besonders an feuchter Luft, eine für technische Zwecke
sehr ungünstige Veränderung. Sie verlieren Glanz und
Farbe und überziehen sich an der Oberfläche mit einer
Schicht eines mehr oder weniger lockeren Stoffes, der
allmählich immer weiter dringt und unter Umständen
das ganze Metall verzehrt. Diese Veränderung beruht
darauf, daß sich diese Metalle mit dem Sauerstoff der
Luft zu neuen Stoffen, sogenannten Oxyden (Sauerstoff-
Verbindungen), vereinigen, die die erwähnten ungünstigen
Eigenschaften besitzen.

Der bekannteste Vorgang dieser Art ist das Rosten
des Eisens. Der Eisenrost ist eine solche Verbindung
des Eisens mit Sauerstoff, ist also ein Eisenoxyd. Kupfer
bildet auf dieselbe Weise Grünspan; Blei, das in reinem
Zustande hell und glänzend ist, wird schon bei kurzem
Liegen an der Lust blind und trübe, ebenso auch Alu-
minium, das, weil es eben immer oxydiert ist, fast nur
als mattgraues Metall bekannt ist, obwohl es auf frischem
Schnitt ebenso hell und glänzend ist wie Silber, ein
Aussehen, das sich unter der Einwirkung der Luft jedoch
schon in kurzer Zeit verliert. Ganz ähnlich verhält sich

auch das Zink. Nickel, ein dem Eisen sehr ähnliches
Metall, bildet ebenso wie dieses ein rostähnliches Oxyd,
wenn auch nicht so leicht wie Eisen. Sehr begünstigt
wird die Oxydation der Metalle durch Feuchtigkeit.
Während beispielsweise das gewöhnliche Eisen in trockener

Luft unverändert bleibt, rostet es bei Gegenwart von
Wasser oder in feuchter Luft sehr schnell und stark, und
da die Luft immer Feuchtigkeit enthält, ist das Eisen
auch fast immer dem Rosten ausgesetzt. Die Rostver-
hütung ist daher eine der wichtigsten Aufgaben der
Eisentechnik und ist nahezu ein eigener Zweig der Wissen-
schaft und Technik geworden. Die Mittel, um das Eisen
vor Rost zu schützen, bestehen in der Hauptsache darin,
daß das Eisen mit einem dicht anhaftenden Anstrich oder
Überzug versehen wird, der das Metall von der Luft
abschließt, und so die Einwirkung des Sauerstoffes auf das
Metall und damit das Rosten desselben verhindern soll.

Auch das Zink oxydiert, jedoch in anderer Weise wie
das Eisen. Während bei letzterem der Rost, nachdem
er einmal angefangen hat, immer tiefer in das Metall
eindringt und dieses unter Umständen ganz auffressen
kann, beschränkt sich die Oxydation des Zinks lediglich
auf die Oberfläche. Diese Oxydschicht, die auch nur ganz
dünn und von mattem grauem Aussehen ist, schützt das
darunter liegende Metall vor weiterer Oxydation, so daß
dasZZink durch die Einwirkung der Luft niemals erheb-
lich geschädigt werden kann. Diese wertvolle Eigenschaft
des Zinks benutzt man, um das Eisen vor Rost zu
schützen. Das geschieht, indem das Eisen auf galvanischem
Wege mit einer Schicht Zink überzogen wird. Diese
Zinkschicht oxydiert zwar an ihrer Oberfläche, unter dieser
bleibt das Zink jedoch unverändert und schützt dadurch
sich und zugleich auch das Eisen vor dem Zutritt und
der schädlichen Einwirkung der Luft. Derartiges Eisen
heißtffverzinktes oder galvanisiertes Eisen. Die Verzin-
kung ist eines der besten und dauerhaftesten Rostschutz-
mittet des) Eisens. (Fortsetzung folgt.)

Die Indexziffer des eidz. Ardeitsnnites.
(Korrespondenz.)

Unter dem Titel „Jndexfragen" haben wir kürzlich
auf die verschiedenen öffentlichen und privaten Teue-

rungsberechnungen hingewiesen*) und erwähnt, daß alle

*) Veröl. „Jllustr. schweiz. Handwerker-Zeitung" Nr. 26/1923.

Berechnungen, mit Ausnahme derjenigen des statistischen
Amtes der Stadt Bern ziemlich genau übereinstimmen
mit den Erhebungen des eidgen. Arbeitsamtes. Unter
dem Drucke der Kriegs- und Nachkriegszeit hat die rech-
nerische Erfassung der Teuerungsbewegung allgemeinstes
Interesse erlangt und es dürfte deshalb für weiteste
Kreise von Interesse sein, zu wissen in welcher Weise
und auf welchen Grundlagen das eidgen. Arbeitsamt
seine Berechnungen durchführt. Eine begrüßenswerte
Darstellung hierüber enthält Nr. 8 des Schweiz. Arbeits-
Marktes.

I. Allgemeines.
Die vom eidgen. Arbeitsamt berechnete Indexziffer

erfaßt die Ausgaben für Nahrungsmittel, Brenn- und
Leuchtstoffe und Bekleidung. Die Berechnung erfolgt in
her Weise, daß die Kosten des aus Haushaltungsrech-
nungen ermittelten tatsächlichen Verbrauchs vom Jahre
1920 zu den Preisen sukzessiver Zeitperioden ermittelt
werden. Das Schwergewicht der Berechnung liegt in-
dessen nicht auf den berechneten absoluten Ausgaben in

Franken, sondern auf der verhältnismäßigen Veränderung
gegenüber einem bestimmten zeitlichen Ausgangspunkt.
Die Zugrundelegung tatsächlicher Verbrauchsmengen hat
lediglich den Zweck, die Preisbewegung im Anschluß an
die tatsächliche Lebenshaltung bestimmter sozialer Schichten

zu verfolgen. Es soll also nicht berechnet werden, wie-
viel eine Familie tatsächlich ausgeben muß, sondern
lediglich der Tatsache Rechnung getragen werden, daß
den einzelnen Waren für die Lebenshaltung eine ver-
schiedene Bedeutung zukommt. Die berechneten Ausgaben
sind daher weder als absolutes Existenzminimum aufzu-
fassen (d. h. als tatsächliche Untergrenze des Verbrauchs),
noch als relatives (soziales) Existenzminimum (Unter-
grenze für eine standesgemäße Lebenshaltung). Wesentlich
ist lediglich, daß die der Berechnung zugrunde gelegten

Verbrauchsmengen in einem der Wirklichkeit annähernd
entsprechenden Verhältnis zueinander stehen. Die abso-

lute Größe der Mengen spielt keine Rolle: eine Verdop-
pelung aller Mengen hätte ebensowenig eine Verände-

rung der Indexziffer zur Folge, wie eine Reduktion aller

Mengen auf die Hälfte. Der Verschiedenheit der tat-

sächlichen Verhältnisse wird in summarischer Weise durch
die Berechnung je einer besondern Indexziffer für drei

verschiedene Berufsschichten: Beamte und Angestellte, ge-

lernte Arbeiter und ungelernte Arbeiter Rechnung ge-

tragen. Im übrigen kann die Indexziffer auf die tat-

sächlich bestehenden individuellen und lokalen Unterschiede
keine Rücksicht nehmen. Sie ist daher lediglich ein Durch-

schnittsmaßstab der verhältnismäßigen Veränderung der

Kaufkraft desjenigen Teils des Einkommens, der für

Nahrungsmittel, Brenn- und Leuchtstoffe und Bekleidung
aufgewendet wird.

II. Die Indexziffer der Nahrungskosten.
Die Grundlage der Indexziffer der Nahrungskosten

bilden die Erhebungen über die Kleinhandelpreise der

Nahrungsmittel, die in der letzten Woche eines jeden

Monats in 33 Gemeinden durchgeführt werden. Erhe-

bundsorgane sind in Zürich und Basel die statistischen

Ämter, in den übrigen Gemeinden die Polizeibehörden
und andere kommunale Verwaltungsorgane. Die Er-

Hebungen erfolgen auf Grund eines Fragebogens, in

welchem die einzelnen Artikel (insgesamt 50) nach M
und Qualität genau umschrieben sind. Es werden sowohl

die Laden- als auch die Marktpreise erfragt. Für jeden

Artikel ist außer dem häufigsten Preis auch der niedrigste

und der höchste Preis zu notieren, sodaß sich für die

auch auf den Märkten gehandelten Nahrungsmittel ins-

gesamt sechs Preisnotierungen ergeben.
Die Preismeldungen der Erhebungsstellen werden ^

Arbeitsamt einem mehrfachen Kontrollverfahren unter-
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jogen. Sine erfte Kontrolle befielt in bem Sergleicß
Zttnfcßen £)äufigftert, niebrigfien uttb ßöcßften greifen
eineS jeben ArtifelS, foœie zmifdßen SDarft» unb Saben»
preifen. Sei auffaEenben Dotierungen roirb an bie be=

treffenbe ©rßebungsfteEe eine Dücffrage gerichtet, ferner
roerben bie für ben ©rßebungSmonat gemelbeten greife
eines jeben ArtifelS gemeinberoeife mit ben entfprecßen»
ben Dotierungen nom Sormonat nerglicßen. Sie ®r=
ßebungSfteEen ftnb angemiefen, jebe ißreiSoeränberung
eines ArtifelS auf bem für Semerfungen beftimmten
Daum beS Fragebogens auSbrücfltcß unb roenn mögltcß
mit Angabe beS ©runbeS ju oetmerfen. Fefjlt biefer
SBermetf, fo roirb, fofern über bie 9îicE)tig£eit ber gemel»
beten ißreiSoeränberung groeifel befielen, an bie ©rße»
bungSfieEe ebenfalls eine Dücffrage gerietet. ©ine britte
Kontrolle befielt tn bem artifelroeifen Sergleicß ber greife
im SericßtSmonat non ©emeinbe p ©emeinbe. Sei auf»
faEenben EßreiSunterfdßieben roirb bie ©rßebungsfteEe um
Seftätigung ber Dicßtigfeit ber gemelbeten Dotierung er»
fudßt. ©nblidß roerben bie ©rgebniffe ber EßreiSerßebungen
beS Amtes mit benjenigen anberer EßreiSftatifiifen ner»
glichen, inSbefonbere mit ben periobifcßen ©rßebungen
beS SerbanbeS fcßroeizerifcßer Konfumoereine, beS Ser»
banbeS fcßroeiz. ©pezeretßänbler unb, für bie Fleifdßprelfe,
beS SerbanbeS fcßroeiz- Dteßgermeifter. Sefonbere Fm
ftruftionen werben ben ©rßebungSfteüen in regelmäßigen
3irfularfcßreiben erteilt. FnSbefonbete roirb barauf ge-
btungen, baß bie ißreiSnotierung ftetS für bie gleicße
Sßarenqualität erfolgt unb baß bie ©rßebungen ftetS in
ben gleichen ©efdßäften burcßgefüßrt roerben.

Für bie Serecßnung ber Qnbejjiffer ber DaßrungS»
foften werben bie folgenben DaßrungSmittel berücfftcßügt:
Alilcß, Sutter, Käfe, ©ier, ©cßroeinefdßmalz, Dierenfett,
Dinbfleifdß, Kalbfleifcß, frifcßeS ©cßroeinefleifcß, ©cßaf»
fleifdß, Srot, SDeßl, ©rteS, SRaiS, DetS, iöafer, ©erfte,
Teigwaren, ©peifeöl, Pflanzenfett, Sienenßonig, ßucter,
ffafao, ©cßofolabe, .g>ülfenfrücf)te, Kartoffeln, Kaffee unb
See. Ser Seredßnung roerben burcßroegS bie ßäufigften
Sabenpreife pgrunbe gelegt. Siefe werben mit ben auS
ben DauSßaltungSrecßnungen beS FaßreS 1920 ermit»
telten tatfäcßltcßen SetbraucßSmengen multipliziert. Surcß
Utnrecßnung ber auf biefe SBeife ermittelten aöfoluten
luSgabenbeträge in Delatiozaßlen ergibt ficß bann bie
eigentliche Qnbejjiffer ber DaßrungSfoften. Für bie Sor»
trtegSjeit (Funi 1914) erfolgt bie Seredßnung unter Se»
nußung ber greife nadE) ben ©rßebungen beS SerbanbeS
fjßtoeiz. Konfumoereine. Sie 3werläffigfeit biefer ©ta»
tifiif würbe burcß umfaffenbe Kontroflberecßnungen unb
Aergleidße mit ben eigenen PreiSerßebungen unb ben»
jenigen anberer ©teilen feftgefteHt.

Ste ©rgebniffe ber nom Arbeitsamt jeroeilen ner»
öffentlicßten ^nbejjiffer ber DaßrungSfoften roerben im
2tmte burcß fieben oerfcßiebene KontroEberecßnungen über»
Ptöft. Sie Kontrolle erftrecEt fidEi forooßl auf bie Der»
faaudßSbafiS, als aucß auf bie PreiSfiatiftif. Fe eine
befonbere KontroUinbeçjiffer roirb unter 3ugrunbelegung
beS DaßrungSoerbraudßS ber Faßre 1912, 1919 unb
1921 berechnet unb jroar unter alternatiner Serroenbung
ber PreiSfiatiftif beS eibg. Arbeitsamtes unb berjenigen
beS AerbanbeS fdE)roeijerifc|er Konfumoereine. ®aju fommt
oß fiebenter Kontrollinbej eine Sered^nung ber Kofien
beS DaljrungSoerbraudjS nom Faßte 1920 unter 3«'
|tunbelegung ber ^reiSftatifti! beS SerbanbeS fdßroeij.
«onfumoereine. @S roerben mitßtn jeben Dionat ac^t
oerfd^iebene Fnbejcjiffern berechnet, bie ftcß mit Sezug

DlengenbafiS, EßreiSßatiftif ober enblicß beibe Se»
^cßnung§grunblagen oonetnanber unterf^eiben. ®te mo=
oatlid^en ©rgebniffe ber fieben Kontroüberedßnungen er»
gaben bilßer eine bemerfenSroerte übereinftimmung mit
ber jeroeifê neröffentticßten Fnbejziffer ber DaßrungSJoften.

III. ®ie F*ôeçzifjer Her Ko ften für Stenn»
unb Sencßtftoffe.

3)er ©ruppeninbej für Srenn» unb Seucßtftoffe um»
faßt bie folgenben Artifel: §olz (Sannen» unb Sudßen»
ßolz), Koßle (©aSîofS, Sriîetten, Anthrazit, Antßraziteier),
petroleum, ®aS unb elettrifdßen ©trom. Sie greife für
biefe Artifel roerben burdß bie gleidßen Organe unb in
genau gleicßer SBeife erhoben, wie biejenigen ber Dal)»
rungSmittel. ©benfo roirb genau bie gleicße Kontrolle
ber ißreiSetßebungen burdßgefüfjrt wie bei ben DaßrungS»
mittein, fobaß bteSbezüglicß auf bie im norßergeßenben
Abfdßnitt erfolgten AuSfüßrungen oerroiefen roerben fann.
Sie ©aSpreife roerben außerbem burdß bie ©rßebungen
beS ©cßroeiz- Sereins non ©aS= unb SÖafferfacßmannern
fontroEiert unb ergänzt, biejenigen für eleftrifcßen ©trom
burdß periobifdße Anfragen beim Serbanb fcßroeiz. ©lef»
trizitätSroerfe. Für bie SorfriegSzeit (Funi 1914) finb
bie greife burdß befonbere ©rßebungen ermittelt roorben.

Sie Seredßnung ber Fnbepiffer für Srenn» unb
Seudßtftoffe erfolgt burdß SJtultiptifation ber auS ben
^auSßaltungSredßnungen nom Faßre 1920 ermittelten
Ausgaben für jeben Artifel mit bem entfpredßenben EßreiS»

oeränberungS=Koeffizienten. Für ^)otz unb Koßle roirb
auS ben greifen ber oerfdßtebenen §olz= unb Koßlen»
arten je ein burdßfdßnittlidßer SreiSoeränberungS=Koeffi=
Zient beredßnet. Sie eigentlidße Fnfofziffer ergibt ficß,
wie bei ben DaßrungSmitteln, burcß Umrecßnung ber ab»

foluten AuSgabenbeträge in Delatiozaßlen.
IV. Sie F*&*ïîiffer öer SetteiöuugSfoften.

Sefonbere ©rßebungen über bie KletnßanbelSprelfe
ber SefleibungSartifel roerben nierteljäßrltcß bei runb 360,
auf aïïe größere fcßroeizer. Drtfdßaften oerteilte Firmen ber
SefletbungS» unb ©dßußbrandße burcßgefüßrt. Sie @r=

ßebungen erftrecfen fidß auf Artifelgruppen: Dtännerfleiber
(SRaß unb Konfeftion), Frauenfleiberftoffe, Kinberfleiber»
ftoffe, SDännerroäfdße (Sagßemben, Dadßtßemben, Unter»
ßofen, Unterleibdßen, Kragen, ©ocfen, Safdßentüdßer),
Frauenroäfdße (Sagßemben, Dadjtßemben, Seinfleiber,
Unterröcfe, Seibcßen, Strümpfe), Seit» unb Sifdßroäfdße
(Setntüdßer, Settüberzüge, Kiffen, Sifdßtücßer), ©cßuße
(SDänner[dßuße, Frauenfdßuße, Kinberfdßuße).

Für jeben ber genannten Artifel roerben bie greife
für 1—4 ortSüblicße Sppcn erßoben. Sie ber EßreiS»

notierung zugrunbe gelegten St)pen roaren bei ber erften
©rßebung burcß bie beridßterftattenben Firmen felbft nacß
Art unb öualität genau z« umfdßreiben. Sie Seridßt»
erftatter rourben auSbrücfli(| angeroiefen, genau barauf zu
acßten, baß bie EßreiSnotierung immer für genau ben gleiten
Artifel unb inSbefonbere aucß für bie gleicße Qualität
erfolgt. Sei jeber ©rßebung roirb burcß baS Arbeits»
amt felbft auf bem Fragebogen bie genaue Artifelbezeicß»

nung, wie fie bei ber erften ©rßebung burdß bie Sericßt»
erftattenbe Firma angegeben rourbe, eingetragen. Um
Frrtümer in ber EßreiSnotterung nadß Süöglidßfett auSzu»
fcßließen, roerben zubem bie für baS oorangegangene
Quartal gemelbeten greife eines jeben ArtifelS ebenfalls
burdß baS Arbeitsamt auf bem Fragebogen notiert. Sie
EßreiSmelbungen roerben einer genauen KontroEe unter»

Zogen, wobei zweifelhafte Angaben geftricßen roerben.
Sie Seredßnung ber Fnbejziffer ber SefleibungSziffer

erfolgt in folgenber SBeife: AuS ben abfoluten greifen
eines jeben ArtifelS roerben, für jebe beridßtenbe Firma
gefonbert, prozentueEe EßretSoeränberungSzaßlen beredßnet.
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zogen. Eine erste Kontrolle besteht in dem Vergleich
zwischen häufigsten, niedrigsten und höchsten Preisen
eines jeden Artikels, sowie zwischen Markt- und Laden-
preisen. Bei auffallenden Notierungen wird an die be-

treffende Erhebungsstelle eine Rückfrage gerichtet. Ferner
werden die für den Erhebungsmonat gemeldeten Preise
eines jeden Artikels gemeindeweise mit den entsprechen-
den Notierungen vom Vormonat verglichen. Die Er-
Hebungsstellen sind angewiesen, jede Preisveränderung
eines Artikels auf dem für Bemerkungen bestimmten
Raum des Fragebogens ausdrücklich und wenn möglich
mit Angabe des Grundes zu vermerken. Fehlt dieser
Vermerk, so wird, sofern über die Richtigkeit der gemel-
deten Preisveränderung Zweifel bestehen, an die Erhe-
bungsstelle ebenfalls eine Rückfrage gerichtet. Eine dritte
Kontrolle besteht in dem artikelweisen Vergleich der Preise
im Berichtsmonat von Gemeinde zu Gemeinde. Bei auf-
fallenden Preisunterschieden wird die Erhebungsstelle um
Bestätigung der Richtigkeit der gemeldeten Notierung er-
sucht. Endlich werden die Ergebnisse der Preiserhebungen
des Amtes mit denjenigen anderer Preisstatistiken ver-
glichen, insbesondere mit den periodischen Erhebungen
des Verbandes schweizerischer Konsumvereine, des Ver-
bandes schweiz. Spezereihändler und, für die Ueischpreise,
des Verbandes schweiz. Metzgermeister. Besondere In-
struktionen werden den Erhebungsstellen in regelmäßigen
Zirkularschreiben erteilt. Insbesondere wird darauf ge
drungen, daß die Preisnotterung stets für die gleiche
Warenqualität erfolgt und daß die Erhebungen stets in
den gleichen Geschäften durchgeführt werden.

Für die Berechnung der Indexziffer der Nahrungs-
kosten werden die folgenden Nahrungsmittel berücksichtigt:
Milch, Butter, Käse, Eier, Schweineschmalz, Nierenfett,
Rindfleisch, Kalbfleisch, frisches Schweinefleisch, Schaf-
fleisch, Brot, Mehl, Gries, Mais, Reis, Hafer, Gerste,
Teigwaren, Speiseöl, Pflanzenfett, Bienenhonig, Zucker,
Kakao, Schokolade, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Kaffee und
Tee. Der Berechnung werden durchwegs die häufigsten
Ladenpreise zugrunde gelegt. Diese werden mit den aus
den Haushaltungsrechnungen des Jahres 1920 ermit-
telten tatsächlichen Verbrauchsmengen multipliziert. Durch
Umrechnung der auf diese Weise ermittelten absoluten
Ausgabenbeträge in Relativzahlen ergibt sich dann die
eigentliche Indexziffer der Nahrungskosten. Für die Vor-
kriegszeit (Juni 1914) erfolgt die Berechnung unter Be-
Nutzung der Preise nach den Erhebungen des Verbandes
sHweiz. Konsumvereine. Die Zuverlässigkeit dieser Sta-
tistik wurde durch umfassende Kontrollberechnungen und
Vergleiche mit den eigenen Preiserhebungen und den-
jenigen anderer Stellen festgestellt.

Die Ergebnisse der vom Arbeitsamt jeweilen ver-
öffentlichten Indexziffer der Nahrungskosten werden im
Amte durch sieben verschiedene Kontrollberechnungen über-
prüft. Die Kontrolle erstreckt sich sowohl auf die Ver-
brauchsbasts, als auch auf die Preisstatistik. Je eine
besondere Kontrollindexziffer wird unter Zugrundelegung
des Nahrungsverbrauchs der Jahre 1912, 1919 und
1921 berechnet und zwar unter alternativer Verwendung
der Preisstatistik des eidg. Arbeitsamtes und derjenigen
des Verbandes schweizerischer Konsumvereine. Dazu kommt
Äs siebenter Kontrollindex eine Berechnung der Kosten
des Nahrungsverbrauchs vom Jahre 1920 unter Zu-
grundelegung der Preisstatistik des Verbandes schweiz.
Konsumvereine. Es werden mithin jeden Monat acht
verschiedene Indexziffern berechnet, die sich mit Bezug
vuf Mengenbasis, Preisstatistik oder endlich beide Be-
vechnungsgrundlagen voneinander unterscheiden. Die mo-
vatlichen Ergebnisse der sieben Kontrollberechnungen er-
gaben bisher eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit
der jeweils veröffentlichten Indexziffer der Nahrungskosten.

III. Die Indexziffer der Kosten für Brenn-
«nd Lenchtstoffe.

Der Gruppenindex für Brenn- und Leuchtstoffe um-
faßt die folgenden Artikel: Holz (Tannen- und Buchen-
holz), Kohle (Gaskoks, Briketten, Anthrazit, Anthraziteier),
Petroleum, Gas und elektrischen Strom. Die Preise für
diese Artikel werden durch die gleichen Organe und in
genau gleicher Weise erhoben, wie diejenigen der Nah-
rungsmittel. Ebenso wird genau die gleiche Kontrolle
der Preiserhebungen durchgeführt wie bei den Nahrungs-
Mitteln, sodaß diesbezüglich auf die im vorhergehenden
Abschnitt erfolgten Ausführungen verwiesen werden kann.
Die Gaspreise werden außerdem durch die Erhebungen
des Schweiz. Vereins von Gas- und Wasserfachmännern
kontrolliert und ergänzt, diejenigen für elektrischen Strom
durch periodische Anfragen beim Verband schweiz. Elek-
trizitätswerke. Für die Vorkriegszeit (Juni 1914) sind
die Preise durch besondere Erhebungen ermittelt worden.

Die Berechnung der Indexziffer für Brenn- und
Leuchtstoffe erfolgt durch Multiplikation der aus den
Haushaltungsrechnungen vom Jahre 1920 ermittelten
Ausgaben für jeden Artikel mit dem entsprechenden Preis-
veränderungs-Koeffizienten. Für Holz und Kohle wird
aus den Preisen der verschiedenen Holz- und Kohlen-
arten je ein durchschnittlicher Preisveränderungs-Koeffi-
zient berechnet. Die eigentliche Indexziffer ergibt sich,
wie bei den Nahrungsmitteln, durch Umrechnung der ab-
soluten Ausgabenbeträge in Relativzahlen.

IV. Die Indexziffer der Bekleidnngskosten.
Besondere Erhebungen über die Kleinhandelspreise

der Bekleidungsartikel werden vierteljährlich bei rund 360,
auf alle größere schweizer. Ortschaften verteilte Firmen der
Bekleidungs- und Schuhbranche durchgeführt. Die Er-
Hebungen erstrecken sich auf Artikelgruppen: Männerkleider
(Maß und Konfektion), Frauenkleiderstoffe, Kinderkleider-
stoffe, Männerwäsche (Taghemden, Nachthemden, Unter-
Hosen, Unterleibchen, Kragen, Socken, Taschentücher),
Frauenwäsche (Taghemden, Nachthemden, Beinkleider,
Unterröcke, Leibchen, Strümpfe), Bett- und Tischwäsche
(Leintücher, Bettüberzüge, Kissen, Tischtücher), Schuhe
(Männerschuhe, Frauenschuhe, Kinderschuhe).

Für jeden der genannten Artikel werden die Preise
für 1—4 ortsübliche Typen erhoben. Die der Preis-
Notierung zugrunde gelegten Typen waren bei der ersten
Erhebung durch die berichterstattenden Firmen selbst nach
Art und Qualität genau zu umschreiben. Die Bericht-
erstatter wurden ausdrücklich angewiesen, genau darauf zu
achten, daß die Preisnotierung immer für genau den gleichen
Artikel und insbesondere auch für die gleiche Qualität
erfolgt. Bei jeder Erhebung wird durch das Arbeits-
amt selbst auf dem Fragebogen die genaue Artikelbezeich-
nung, wie sie bei der ersten Erhebung durch die Bericht-
erstattende Firma angegeben wurde, eingetragen. Um
Irrtümer in der Preisnotierung nach Möglichkett auszu-
schließen, werden zudem die für das vorangegangene
Quartal gemeldeten Preise eines jeden Artikels ebenfalls
durch das Arbeitsamt auf dem Fragebogen notiert. Die
Preismeldungen werden einer genauen Kontrolle unter-
zogen, wobei zweifelhafte Angaben gestrichen werden.

Die Berechnung der Indexziffer der Bekleidungsziffer
erfolgt in folgender Weise: Aus den absoluten Preisen
eines jeden Artikels werden, für jede berichtende Firma
gesondert, prozentuelle Preisveränderungszahlen berechnet.
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®iefe ^rojentja^len roerben artifelroeife abbiert utib
burdj ihre Anzahl bioibiert. ®le auf bicfe Söeife für
jeben Artifel ermittelten burcf)fcf)mttlichen prozentuellen
$reiSoeränberungSzahlen roerben bann in bie folgenben
brei ©ruppen jufammengejogen : 1. Kleiber, 2. SBäfche,
3. Schuhe. innerhalb ber ©ruppe SJtännerftciber roirb
Konfeftion mit bem @eœict)t 3, SRaffarbeit mit bem ®e»

roicht 2 in SRerfjnung gefteHt. ®er mittlere ißreiSinbej
einer jeben ber bret genannten ©ruppen roirb fobann
mit ben entfpredjenben Ausgaben nach ben fpauêhal»
tungSrechnungen au§ bem 3aljre 1920 multipliziert. ®ie
auf biefe SBeife für jebe ber brei ©ruppen beregneten
abfoluten Ausgaben roerben ktjliefjlirf) abbiert, fobafj im
Sotallnbej jebe ©ruppe mit bem ifyr tatfächlidh jufom=
menben|,@eroic^t zur ©eltung tommt. ®le eigentliche
Qnbejziffet ber SefleibungSfoften ergibt fid) auch h«*
roieberum burcE) Ilmrechnung ber abfoluten Ausgaben»
fummen tn SRelatiozahlen.

V. ®er Sotaltnber.
gür bie ©rmittlung ber ©efamtinbepztffer für 9Rah»

rungSmittel, Srenn» unb SeudE)tftoffe unb Sefleibung
roerben bie für biefe 3 ©ruppen berechneten abfoluten
AuSgabenbeträge zurtädhft mit einem ber nicht erfaßten
AuSgabenquote jeber ©ruppe entfpredhenben ©rgänzungS»
Koeffizienten multipliziert. ®iefe ergänzten abfoluten
AuSgabenbeträge ber 3 ©ruppen roerben fobann abbiert,
foba§ im Sotalinbej jebe ©ruppe tn bem ihr tatfädhlicf)
zufommenben ®ert)ic£)t zur ©eltung ïommt. ®ie eigent»
liehe Qnbejzfffer für SRahrungSmittel, Srennftoffe unb
Sefleibung zufammen ergibt ftdh enblidj buret) Umrech=

nung ber abfoluten ©nbzahlen in 9telatiozal)len.

Qolk$wirt$d>afi.
©chroefj. SerbanD Der ArbeitSlofeufürforgeämter.

®ie zroeite orbentliche ©eneraloerfammlung be§ ©djroeize»
rifchen SerbanbeS ber ArbeitSlofenfürforgeämter, bie am
7. Ottober in 33ern tagte, erlebigte bie ßahreSgefcljäfte
unb beftetlte ben ßentraloorftanb in ber bisherigen ßu»
fammenfehung mit tRid)on (ßürich) als ißräfibent für ein
neues $a|r. gür ben zurüeftretenben Sul)olzer (Suzetn)
rourbe Dberftleutnant fpeUmüller (Sutern) in ben Rentrai»
oorftanb geroählt. An ein inftruïtioeS Referat über

„ArbeitSlofenfürforge unb ArbeitSlofenoer»
fidfjerung" oon ®. Keller (Safel) fdjlofj fidh eine an»

geregte ®iSfuffton, roobei eine Steide oon Anregungen zu»
ijanben beS ßentraloorftanbeS gemacht rourbe. Am SRit»

tagSbanfett begrüßte ©emeinberat ©teiger im Planten ber
ftäbtifdhen 33ef)ötben oon Sern bie SBerlreter ber fcljroelze»

rifdhen gürforgeämter. Ant 9Racf)mittag referierte in gut
befuchter Serfammlung UnioerfüätSbozent ®r. g. gerencji
auS ©enf über biegrageberArbeitSlofigfeitber
geiftigen Arbeiter. AuS ber fiel) an ben Sortrag an»

fdf)lief?enben ®iSfuffion ergab fief) bie 9totroenbigfeit um»
faffenber SRafjnahmen zur Sefämpfung ber ArbeitSlofig»
feit unter ben ^ntelleftuellen, roobei inbeffen geroürbigt
rourbe, baff ber Sitnb unb auch eirtjelne Kantone unb
©emeinben auf biefem ©ebiete heute fdhon ©rheblicheS
geleiftet hüben.

Uerkebiwese*.
Üöieberaufbau Der ©djroeizer SJluftermeffe in ©afel.

(9Ritget.) ®en Seftimmungen ber ©enoffenfchaftSftatuten
entfprechenb, halber 9t e gier un gSrat beS KantonS Safel»
©tabt bie oom SerroaltungSrat ber ©enoffenfcfiaft „©<hroei=

zer SRuftermeffe" gefaxten Sefhlüffe genehmigt unb in
feiner ©itjung oom 29. September folgenbe ®iSpofüionen
getroffen :

1. ®aS glnanzbepartement roirb beauftragt, bie SRiet»

oerträge über bie in ben Bereich ber projeftierten Àeit»

bauten für bie Schmelzer SRuftermeffe faUenben Seile bes

alten Sabifchen Bahnhofs nod) oor bem 1. Oftober 1923

auf ben nächftmöglicf)en KünbigungStermin zu fünben.
2. ®le ©chroeizer SRuftermeffe roirb ermädhtigt, auf

©runb ber oorgelegten ©fizzen für bie 9t eub au ten bet

SReffegebäube befinitioe Baupläne unb Koften»
beredjnungen ausarbeiten zu laffen.

3. ®er für bie Abhaltung ber'SRuftermeffe 1924 in

AuSficht genommene ßeitpunft oom 17.—27. SRai roirb

genehmigt.
®er SBieberaufbau ber SReffegebäulidjfeiten ift

fomit eine oon ben mafjgebenben Seljörben befinitio be»

fcf)loffene ©ad^e. ®ie Arbeiten foHen fofort nadj gertig»
ftellung ber ißläne tn Angriff genommen unb fo geföt»

bert roerben, baff bie oom 17.—27. 3Rai 1924 ftatt»

finbenbe SOteffe tn ben neu erfteüten ©ebäuben abgehalten
roerben fann. ©eftütjt auf bie Haltung ber SBeljörben

unb ber ma^gebenben Organe, unb ermutigt burdh bie

otelen ©pmpathiebezeugungen auS bem Qn= unb Au§»

lanb, gehen bie leitenben Organe ber ©cfjroetzer SRufter»

meffe frifdh anS Aßerf unb hoffeu, bie nächfte 93eran»

ftaltung zu einer Kunbgebung fchroeizerifdjer Satfraft
unb ©chaffenSfreubigfeit geftalten zu fönnen.

flu$$teilung$we$en.
©eroerbeauSfießung ©thönenroerö (©olothurn). Am

29. September fanb in ©egenroart ber ©emeinbebehörben,
beS Ißräfibenten beS fantonalen ©eroerbeoerbanbeS unb

ber 9ßreffeoertreter bie ©röffnung ber oom ^anbroerfet»
unb ©eroerbeoerein ©chönenroerb zu feinem 25jährigen
Jubiläum oeranftalteten ©eroerbeauSftellung ftatt. ®ie

AuSfteüung madht foroohl bezüglich Anorbnung rote AuS»

roahi ber auSgeftellten Objefte einen feî>r günftigen ©in»

bruef unb fteUt ber ArbeitStüdhtigfeit beS ©chönenroerber
©eroerbeftanbeS ein guteS ßeugniS auS; fte erfreute fich

fcf)on am erften Sage eines ausgezeichneten 33efud£)eS.

®re^Slereiauäfteßuug im ©eroerbemufeum in 23afet.

®ie SrechSlereiauSftettung, bie baS SaSler ©eroerbemufeum
in aSerbinbung mit bem fchroeizerifchen ®redhSlermeifiet»
oerbanb bem fchroeizerifchen SBerfbunb unb bem Oeuvre,

foroie ben fchroeizerifchen ©eroerbemufeen oeranftaltet h<Ü

roirb am Sonntag ben 17. Oftober, oormittagS
10V« Uhr, im ©eroerbemufeum ©palenoorftabt, et»

öffnet roerben. tjrc einer fleinen SOBerfftätte, bie je»

roeilS am SDtittrooch unb ©amStag nachmittags oon 3

bis 7 Uhr im Setrieb gezeigt roerben roirb, fotlen, um bie

technifdjen Vorgänge beS ®rehenS anfhaulich zu mache"'

oor ben Augen ber Sefudjer Heinere Arbeiten ^ergeftellt

roerben. ®er 9Rorgen beS ©röffnungStageS ift für ®e»

labene referoiert, oon nachmittags 3 Uhr ab ift bie AuS»

fteEung allgemein zugänglich-

Qenctkieaet
f ©. ©«herrer, gimmermeifter i« Safel M

am 30. September. @r roar ©enior^ef ber altbefannte"

girma @. ©«hetrer & ©te., mechanifche ßirnmer» um

Saufdhreinerei. 9Rit ihm rourbe etn tüchtiger £olP
bufirieHer zu ©rabe getragen, ber eS butdfj ©nergie
93ünftlidhfeit zum roohlhabenben SRanne gebraut I®'

Seiber roar eS ihm nicht oergönnt auf feinen Sorbeere"

ausruhen zu fönnen.
An feinem Kranfenlager befahl er bem befreunbeW

Pfarrer, ba| er ihm an ber Seichenfeier feinen 9ta^w
roibrne. Am offenen ©rabe jeboch ifpraef) f)err ©ug®

.ßench auS ßüridE), als intimer greunb, einige marta"'"
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Diese Prozentzahlen werden artikelweise addiert und
durch ihre Anzahl dividiert. Die auf diese Weise für
jeden Artikel ermittelten durchschnittlichen prozentuellen
Preisveränderungszahlen werden dann in die folgenden
drei Gruppen zusammengezogen: 1. Kleider, 2. Wäsche,
3. Schuhe. Innerhalb der Gruppe Männerkleider wird
Konfektion mit dem Gewicht 3, Maßarbeit mit dem Ge-
wicht 2 in Rechnung gestellt. Der mittlere Preisindex
einer jeden der drei genannten Gruppen wird sodann
mit den entsprechenden Ausgaben nach den Haushal-
tungsrechnungen aus dem Jahre 1920 multipliziert. Die
auf diese Weise für jede der drei Gruppen berechneten
absoluten Ausgaben werden schließlich addiert, sodaß im
Totalindex jede Gruppe mit dem ihr tatsächlich zukom-
mendenK,Gewicht zur Geltung kommt. Die eigentliche
Indexziffer der Bekleidungskosten ergibt sich auch hier
wiederum durch Umrechnung der absoluten Ausgaben-
summen in Relativzahlen.

V. Der Totalindex.
Für die Ermittlung der Gesamtindexziffer für Nah-

rungsmittel. Brenn- und Leuchtstoffe und Bekleidung
werden die für diese 3 Gruppen berechneten absoluten
Ausgabenbeträge zunächst mit einem der nicht erfaßten
Ausgabenquote jeder Gruppe entsprechenden Ergänzungs-
Koeffizienten multipliziert. Diese ergänzten absoluten
Ausgabenbeträge der 3 Gruppen werden sodann addiert,
sodaß im Totalindex jede Gruppe in dem ihr tatsächlich
zukommenden Gewicht zur Gellung kommt. Die eigent-
liche Indexziffer für Nahrungsmittel, Brennstoffe und
Bekleidung zusammen ergibt sich endlich durch Umrech-
nung der absoluten Endzahlen in Relativzahlen.

Wlinvimchä
Schweiz. Verband der Arbeitslosensiirsorgeämter.

Die zweite ordentliche Generalversammlung des Schweize-
rischen Verbandes der Arbeitslosenfürsorgeämter, die am
7. Oktober in Bern tagte, erledigte die Jahresgeschäfte
und bestellte den Zentralvorstand in der bisherigen Zu-
sammensetzung mit Nichon (Zürich) als Präsident für ein
neues Jahr. Für den zurücktretenden Buholzer (Luzern)
wurde Oberstleutnant Hellmüller (Luzern) in den Zentral-
vorstand gewählt. An ein instruktives Referat über
„Arbeitslosenfürsorge und Arbeitslosenver-
sicherung" von D. Keller (Basel) schloß sich eine an-
geregte Diskussion, wobei eine Reihe von Anregungen zu-
Handen des Zentralvorstandes gemacht wurde. Am Mit-
tagsbankett begrüßte Gemeinderat Steiger im Namen der
städtischen Behörden von Bern die Vertreter der schweize-
rischen Fürsorgeämter. Am Nachmittag referierte in gut
besuchter Versammlung Universitätsdozent Dr. I. Ferenczi
aus Genf über die Frage der Arbeitslosigkeit der
geistigen Arbeiter. Aus der sich an den Vortrag an-
schließenden Diskussion ergab sich die Notwendigkeit um-
fassender Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit unter den Intellektuellen, wobei indessen gewürdigt
wurde, daß der Bund und auch einzelne Kantone und
Gemeinden auf diesem Gebiete heute schon Erhebliches
geleistet haben.

lltllltdttve«».
Wiederaufbau der Schweizer Mustermesse w Basel.

(Mitget.) Den Bestimmungen der Genossenschaftsstatuten
entsprechend, hatderRegierungsratdes Kantons Basel-
Stadt die vom Verwaltungsrat der Genossenschaft „Schwei-
zer Mustermesse" gefaßten Beschlüsse genehmigt und in
seiner Sitzung vom 29. September folgende Dispositionen
getroffen:

1. Das Finanzdepartement wird beauftragt, die Miet-
vertrüge über die in den Bereich der projektierten Neu-
bauten für die Schweizer Mustermesse fallenden Teile des

alten Badischen Bahnhofs noch vor dem 1. Oktober 1923

auf den nächstmöglichen Kündigungstermin zu künden.

2. Die Schweizer Mustermesse wird ermächtigt, auf
Grund der vorgelegten Skizzen für die Neubauten der

Meffegebäude definitive Baupläne und Kosten-
berechnungen ausarbeiten zu lassen.

3. Der für die Abhaltung der Mustermesse 1924 in

Aussicht genommene Zeitpunkt vom 17.—27. Mai wird
genehmigt.

Der Wiederaufbau der Messegebäulichkeiten ist

somit eine von den maßgebenden Behörden definitiv be-

schloffen« Sache. Die Arbeiten sollen sofort nach Fertig-
stellung der Pläne in Angriff genommen und so geför-

dert werden, daß die vom 17.—27. Mai 1924 statt-

findende Messe in den neu erstellten Gebäuden abgehalten
werden kann. Gestützt auf die Haltung der Behörden
und der maßgebenden Organe, und ermutigt durch die

vielen Sympathiebezeugungen aus dem In- und Aus-

land, gehen die leitenden Organe der Schweizer Muster-
messe frisch ans Werk und hoffen, die nächste Veran-

staltung zu einer Kundgebung schweizerischer Tatkraft
und Schaffensfreudigkeit gestalten zu können.

lluttttllmgîwîîe«.
Gewerveausstellung SchönenweriZ (Solothurn). Am

29. September fand in Gegenwart der Gemeindebehörden,
des Präsidenten des kantonalen Gewerbeverbandes und

der Pressevertreter die Eröffnung der vom Handwerker-
und Gewerbeverein Schönenwerd zu seinem 25jährigen
Jubiläum veranstalteten Gewerbeausstellung statt. Die

Ausstellung macht sowohl bezüglich Anordnung wie Aus-

wähl der ausgestellten Objekte einen sehr günstigen Ein-
druck und stellt der Arbeitstüchtigkeit des Schönenwerder
Gewerbestandes ein gutes Zeugnis aus; sie erfreute sich

schon am ersten Tage eines ausgezeichneten Besuches.

Drechslereiausstellu»g im Gewerbemuseum i« Basel.
Die Drechslereiausstellung, die das Basler Gewerbemuseum
in Verbindung mit dem schweizerischen Drechslermeister-
verband dem schweizerischen Werkbund und dem Oeuvre,

sowie den schweizerischen Gewerbemuseen veranstaltet hat,

wird am Sonntag den 17. Oktober, vormittags
10'/s Uhr, im Gewerbemuseum Spalenvorstadt, er-

öffnet werden. In einer kleinen Werkstätte, die je-

weils am Mittwoch und Samstag nachmittags von 3

bis 7 Uhr im Betrieb gezeigt werden wird, sollen, um die

technischen Vorgänge des Drehens anschaulich zu machen,

vor den Augen der Besucher kleinere Arbeiten hergestellt

werden. Der Morgen des Eröffnungstages ist für Ge-

ladene reserviert, von nachmittags 3 Uhr ab ist die Aus-

stellung allgemein zugänglich.

SmedleOene»
-j- C. Scherrer, Zimmermeister w Basel starb

am 30. September. Er war Seniorchef der altbekannter

Firma C. Scherrer â Cte., mechanische Zimmer- um

Bauschreinerei. Mit ihm wurde ein tüchtiger HoM
dustrieller zu Grabe getragen, der es durch Energie us

Pünktlichkeit zum wohlhabenden Manne gebracht
Leider war es ihm nicht vergönnt auf seinen Lorbeerer

ausruhen zu können.
An seinem Krankenlager befahl er dem befreundeter

Pfarrer, daß er ihm an der Leichenfeier keinen Nächst

widme. Am offenen Grabe jedoch -sprach Herr Eê
Jeuch aus Zürich, als intimer Freund, einige marram


	Die Indexziffer des eidg. Arbeitsamtes

